
Die Liebe zwischen Mann und Frau macht nicht an der 
Grenze der Konfessionen halt: In Deutschland werden 
heute etwa ein Drittel aller christlich geschlossenen Ehen 
von Partnern unterschiedlicher Konfession eingegangen. 
Am Beginn des gemeinsamen Weges stehen oft heftige 
Auseinandersetzungen über Glaubensinhalte und Glau-
benspraktiken, die schließlich zu einer Glaubensvertie-
fung bei beiden Partnern führen. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass Ehen zwischen Partnern verschiedener Konfessionen 
eine Bereicherung für die Einzelnen und die Gemeinden 
sind und die Ökumene fördern. Aus diesem Grund spre-
chen wir auch ganz bewusst von konfessionsverbindenden 
Paaren. 

 Ehe-Verständnis 

Die Ehe muss nach deutschem staatlichen Recht immer vor 
dem Standesamt  geschlossen werden. Eine Bescheinigung 
über die standesamtliche Eheschließung ist vor der kirchli-
chen Trauung vorzulegen.  

Die Ehe ist die von Gott gestiftete und gesegnete Lebens-
gemeinschaft von Mann und Frau.  

Aus dem Glauben an das Wort Gottes stimmen die Konfe s-
s ionen überein , dass der Ehe eine besondere Würde und 
ein hoher Wert zukommen. Für die Kirchen ist die Ehe un-
auflös lich. Die Ehe unter Christen ist – wie die Taufe – da-
von getragen, dass Gott sich uns zuwendet und Verg ebung 
schenkt. So sind Eheleute in besonderer Weise mit Gott 
verbunden. Sie bezeugen in der Ehe die unverbrüchliche 
Treue Gottes, die sie in „guten“ und „bösen“ Tagen trägt.  

Da die Ehe für das Leben der Christen eine sehr hohe Be-
deutung hat, haben die Gemeinden die Aufgabe, die Paare 
auf die Ehe vorzubereiten und sie zu begleiten. Ist die Zu-
sammenarbeit mit einem Seelsorger nicht möglich, da sich 
dieser vor der Ökumene völlig verschließt, besteht notfalls 
die Möglichkeit, sich einer anderen Gemeinde anzuschlie-
ßen. 

 Trauung 

Für die Trauung konfessionsverschiedener Paare gibt es 
kirchliche Regelungen, über die Sie die Pfarrämter gerne 
informieren. Vergessen Sie nicht, dass zwei Pfarrämter für 
Sie zuständig sind. 

Die Formen einer kirchlichen Trauung sind: 
1. Katholische Trauung durch einen katholischen Priester 

oder Diakon. 
2. Evangelische Trauung durch eine(n) evangelische(n) 

Pfarrer(in). 
3. Katholische Trauung durch einen katholischen Priester 

oder Diakon unter Mitwirkung eines (einer) evangeli-
schen Pfa rrers (Pfarrerin). 

4. Evangelische Trauung durch eine(n) evangelische(n) 
Pfarrer(in) unter Mitwirkung eines katholischen Priesters 
oder Diakons. 

Was für die evangelische Konfession gesagt ist, gilt auch 
für viele Freikirchen. 

Für die Mitwirkung der Seelsorger an der Vorbereitung und 
bei der Trauung sind von den Konfessionen gemeinsame 
Richtlinien erarbeitet worden.  

Nach diesen Richtlinien soll das Brautpaar zusammen mit 
beiden Seelsorgern die Einzelheiten der Trauung planen. In 
beiden Konfessionen wird es begrüßt, wenn die Brautleute 
oder andere Mitfeiernde den Gottesdienst mitgestalten, 
etwa durch Lesungen aus der Bibel, Lieder und Musik, 
Fürbittengebete. Einen sehr persönlichen Akzent können 
Sie dadurch setzen, dass Sie einen Bibeltext für die Traupre-
digt auswählen. Meistens wird die Eheschließung ohne 
Herrenmahl gefe iert. Der Bischof der Diözese kann jedoch 
die Feier der Eucharistie erlauben (Ökumenisches Direkto-
rium, 1993). Eine Feier des Herrenmahls ist nur dann sinn-
voll, wenn alle Christen vom Pfarrer eingeladen werden. 

Wenn die Trauung von einem (einer) evangelischen Pfar-
rer(in) vorgenommen wird, so ist – auch wenn ein katholi-
scher Priester oder Diakon mitwirkt – für den katholischen 
Partner die Befreiung von der Verpflichtung auf die katholi-
sche Form der Eheschließung erforderlich (sogenannter 
Dispens). Sie wird vom zuständigen Bischof gegeben; der 
für den Wohnsitz des katholischen Partners zuständige 
katholische Pfarrer besorgt diese Genehmigung.  

Die Konfessionen verlangen von den Brautleuten die Vo r-
lage eines Taufzeugnisses. Der Taufschein des katholi-
schen Partners  darf nicht älter als ein halbes Jahr sein. Bei 
dem evangelischen Partner genügt der Eintrag im Familien-
stammbuch. Die erforderlichen Unterlagen erhält man bei 
dem Pfarramt, bei dem man getauft wurde. 

Kindererziehung 

Eltern bekennen mit der Taufe, dass sie ihr Kind, unterstützt 
durch die Paten und die christliche Gemeinde, im Glauben 
erziehen wollen.  

Römisch-katholische Christen haben folgende Erklärung – 
in der Regel beim Traugespräch in schriftlicher Form – ab-
zugeben: 

„Wollen Sie in Ihrer Ehe als kathol ischer Christ leben 
und den Glauben bezeugen? Als katholischer Christ ha-
ben Sie die Pflicht, Ihre Kinder in der Katholischen Kir-
che taufen zu lassen und im katholischen Glauben zu 
erziehen. Versprechen Sie, sich nach Kräften darum zu 
bemühen, dieses sittliche Gebot zu erfüllen, soweit das in 
Ihrer Ehe möglich ist?“  

Der katholische Seelsorger muss auf dem Formblatt bestäti-
gen, dass der nicht-katholische Partner von der Gewis-
senspflicht und dem Versprechen des katholischen Part-
ners unterrichtet ist. 

Dies führt häufig zu dem Missverständnis, in einer konfe s -
s ionsverbindenden Ehe müssten die Kinder zwingend ka-
tholisch getauft und erzogen werden. Übersehen wird da-
bei, dass die katholische Konfession auch die Gewis-
senspflichten des evangelischen Partners gegenüber seiner 
(evangelischen) Konfession achtet. Darum kann der Ka-
tholik die Taufe und Erziehung seiner Kinder in der nicht-
katholischen Konfession dann zulassen, wenn trotz ernst-
haften Bemühens der nicht-katholische Partner nicht bereit 
ist, der katholischen Erziehung zuzustimmen. 

Bei der Festlegung der Konfession des Kindes sollte als 
erstes das geistliche Wohl des Kindes bedacht werden. 
Darum sind folgende Überlegungen wichtig: Welcher El-
ternteil hat die engere Beziehung zu seiner Konfession? 
Welcher Elternteil ist eher bereit oder in der Lage, den 
christlichen Glauben an die Kinder weiterzugeben? Oft sind 
auch die Orts -Verhältnisse ausschlaggebend für die Ko n-
fession des Kindes, etwa wenn nur eine Konfession am Ort 
ist. Notwendig für die religiöse Entwicklung des Kindes 
sind Geborgenheit und Führung und eine gemeinsame 
christliche Erziehung. Jedoch auch der Ehepartner, in des-
sen Konfession das Kind nicht getauft und erzogen wird, 
soll dem Kind nahe bringen, was ihm am eigenen Glauben 
wichtig ist. 



Gottesdienstbesuch 

Jede christliche Konfession sollte sich darum bemühen,  die 
Ordnung des kirchlichen Lebens so zu gestalten, dass sie 
für konfessionsverbindende Paare nicht „Ehe-trennend“ 
wird. 

Die Trennung der Konfessionen wird bei den Sakramenten 
schmerzlich bewusst, vor allem am Sonntag, an dem die 
Katholiken gehalten sind, die Eucharistie mitzufeiern. 
Evangelische Landeskirchen und viele Freikirchen laden 
unabhängig von der konfessionellen Zugehörigkeit alle 
Christen zum Abendmahl ein. Für die römisch-katholische 
Kirche (ebenso wie die orthodoxen Kirchen) ist die Eucha-
ristiefeier Ausdruck der Kirchengemeinschaft. In Ausnah-
mefällen und unter gewissen Bedingungen kann aber die 
Teilnahme daran Christen anderer Konfessionen sogar 
empfohlen werden (Ökumenisches Direktorium, 1993). 
Wenn für konfessionsverbindende Ehepaare und Familien 
die Trennung am Tisch des Herren als Belastung erfahren 
wird, können sie – im Einverständnis mit dem zuständigen 
Pfarrer  und auf Basis des geltenden Kirchenrechts – ge-
meinsam an der Kommunion in der katholischen Kirche 
offiziell teilnehmen (Schreiben der Ökumene-Kommission 
der deutschen Bischofskonferenz, 1997). Auch am evange-
lischen Abendmahl kann der katholische Partner  - seinem 
persönlichen Gewissen folgend – teilnehmen (Gemeinsame 
kirchliche Empfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz 
und des Rates der Evangelischen Kirche, 1981). 

Das II. Vatikanische Konzil hat die Ehe als Hauskirche be-
zeichnet. „Auch die konfessionsverschiedene Ehe muss als 
Hauskirche verstanden werden, denn in der sakramental 
geschlossenen und gelebten Ehe verwirklicht sich Kirche, 
nicht  Kirchenspaltung. Und für Kirche ist nach katholi-
scher Grundüberzeugung Eucharistie unverzichtbar und 
konstitutiv“ (P.Neuner).  

Unserer Erfahrung nach sollte keine Trennung am Tisch 
des Herrn stattfinden. 

Christliche Gemeinschaft leben 

Jeder Partner sollte soweit es ihm möglich ist am Leben der 
eigenen Gemeinde teilnehmen. Die wechselseitige Teil-
nahme am gottesdienstlichen Leben jeder der beiden Kon-

fessionen kann zum Gewinn, aber auch zum Problem wer-
den, ebenso der Besuch nur einer Kirchengemeinde.  

In der Ehe und Familie kann sehr viel gemeinsam getan 
werden, um die religiöse Lebensgemeinschaft der Ehegatten 
und der Kinder zu vertiefen, nicht nur durch gemeinsamen 
Besuch der Gottesdie nste, auch durch Gebet und Lesen in 
der Bibel. Aufgrund solcher Gemeinsamkeit wird es dann 
möglich, den Partner in seiner jeweiligen religiösen Tradi-
tion besser zu verstehen, zu respektieren und an seinem 
geistlichen Leben teilzuhaben.  

Gemeinsame Veranstaltungen der Gemeinden wie ökumeni-
sche Gottesdienste, Bibelkreise und andere Begegnungen 
sind eine hilfreiche Ergänzung. 

Für die Eheleute in konfessionsverbindenden Ehen ist es 
eine Hilfe, in Gesprächskreisen ihre guten Erfahrungen 
auszutauschen und ihre Fragen und Probleme besprechen 
zu können. Wenn in Pfarrgemeinden noch kein solcher 
Kreis besteht, können Sie ihn in Zusammenarbeit mit den 
Seelsorgern anregen.  

Lust auf mehr? 

Informationen und Hilfestellungen über Pfarreigrenzen 
hinaus erhalten Sie vom „Netzwerk für konfessionsverbin-
dende Paare und Familien in der Trägerschaft der AÖK 
Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Kreise e. V.“. 

Anschrift: Netzwerk für konfessionsverbindende Paare 
und Familien c/o Rosmarie Lauber, Sudetenstraße 22, 
71263 Weil der Stadt. 

Homepage: www.oekumene.net/konfessionsverbindend 

Auf der Homepage des Netzwerkes finden sich eine Reihe 
von Verweisen auf Büchertitel und Informationsbroschüren. 
Beispielhaft sei an dieser Stelle genannt: „Konfessionsver-
bindende Ehe“, Beate und Jörg Beyer, TOPOS Taschenbü-
cher Band 205, ISBN 3-7867-1545-9.  Hilfreich kann auch die 
Teilnahme an einer Begegnungstagung konfessionsver-
schiedener/verbindender Paare und Familien sein. Angebo-
ten werden jäh rliche Tagungen  z. B. 

- vom Netzwerk konfessionsverbindender Paare und 
Familien 

- vom Bildungswerk der Evangelisch-methodistischen 
Kirche in der Evangelischen Fortbildungsstätte Dorn-
stadt bei Ulm. 

 

Zwei Konfessionen  

– Eine Ehe 

 

Traut euch –  

es lohnt sich! 
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